
Wenn Geburtsdatum und/oder 
Anschrift nicht korrekt, unter Punkt 3 
korrigieren  

Wenn Sie keine Angestellten in Ihrem 
land- oder weinbaulichen Betrieb 
beschäftigen, „Nein“ ankreuzen 
(Familienmitglieder zählen nicht mit). 
Wenn Sie weniger als sechs Monate im 
Jahr fremde Arbeitskräfte beschäftigen, 
ebenfalls „Nein“ ankreuzen (gilt auch für 
MinijobberInnen) 

Wenn Sie im letzten Jahr in keinem 
Unternehmen angestellt waren, das bei 
der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft versichert ist, 
„Nein“ ankreuzen 

Wenn die Angaben oben im Briefkopf 
korrekt sind, „Ja“ ankreuzen. Wenn die 
Angaben falsch sind, „Nein“ ankreuzen 
und korrekte Angaben machen. 

Wenn Sie verheiratet sind oder in einer 
Lebenspartnerschaft leben, „Ja“ 
ankreuzen. Dies ist Voraussetzung 
dafür, dass Sie auch für Ihren 
Ehegatten/ Partner die Wahlunterlagen 
beantragen können. 

Wenn Eheleute und PartnerInnnen im 
land- oder weinbaulichen Betrieb 
mitarbeiten, haben sie ebenfalls eine 
Stimme (egal ob entgeltlich oder 
unentgeltlich). Unbedingt das 
Geburtsdatum angeben! 

Unbedingt Datum und Unterschrift 
eintragen. Anderenfalls erhalten 
Sie keine Wahlunterlagen. 


